
 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER GEMEINDE NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID

 

Diese Bekanntmachung ist zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid unter

https://www.nk-se.de/buergerservice/bekanntmachungen/bauen-und-planen/ veröffentlicht.

Bebauungsplan Nr. 23 S „Kurtsiefen“ 8. Änderung

Aufstellung
gemäß 8 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen hat in seiner Sitzung am 17.05.2023 den Beschluss zur
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 23 S „Kurtsiefen“ 8. Änderung gefasst:

„Der Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen beschließt die Einleitung des Verfahrens zur Aufstel-

lung der 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 S „Kurtsiefen“ und beauftragt die Verwaltung, das
Änderungsverfahren durchzuführen.“

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach $ 13 a BauGB und ohne die Durchführung
einer Umweltprüfung nach 8 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen.

Bekanntmachungsanordnung: 

Hiermit wird der vorstehende Beschluss ortsüblich bekannt gemacht. Die ortsübliche Bekanntma-

chung erfolgt durch Aushang am Rathaus der Gemeinde in Neunkirchen und am Eingang der Ge-

meindebücherei/Bürgerbüro in Seelscheid (Bekanntmachungstafeln) gemäß $ 16 der Hauptsatzung.

Übereinstimmungsbestätigung:

Gemäß $ 2 Absatz 3 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der

Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Ausschusses für Planen, Bauen und

Wohnen vom 17.05.2023 übereinstimmt und nach $ 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden

ist.

Neunkirchen-Seelscheid, den 01.09.2023

Die Bürgermeisterin

Wude
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Bebauungsplan Nr. 23 S „Kurtsiefen“ 8. Änderung

Offenlage im beschleunigten Verfahren
gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB

Der Ausschuss Planen, Bauen und Wohnen hat in seiner Sitzung am 16.08.2023 folgenden Offenlage-
beschluss gefasst:

A) „Der Entwurf der 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 S „Kurtsiefen“, bestehend aus Pla-

nurkunde (Anlage 1), Textteil und Begründung (Anlage 2) und Artenschutzrechtlicher Prüfung

(Anlage 3) wird zur Kenntnis genommen.

B) Die Verwaltung wird beauftragt, hiermit die Offenlage gemäß 8$ 3 Abs. 2 und $ 4 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) durchzuführen.“

Ziel der Planung ist die Umwidmung der privaten Grünfläche in eine Mischgebietsfläche, um die pla-
nungsrechtliche Voraussetzung für ein Mehrfamilienhaus mit Flachdach in zweigeschossiger Bauwei-
se mit Staffelgeschoss zu schaffen. Der Geltungsbereich ist aus dem beigefügten Übersichtsplan er-
sichtlich.

Gemäß 8 13 a Abs. 2 Nr. 1i. V. m. 8 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung nach 8 2 Abs. 4
BauGB abgesehen.

Die Unterlagen zur Offenlage liegen gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

15.09.2023 bis einschließlich 16.10.2023

im Amt für Gemeindeentwicklung der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Hauptstraße 78, Raum

212, während der Dienststunden

Montags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Dienstags und Mittwoch von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

öffentlich aus.

Bitte vereinbaren Sie für die Einsicht in die Verfahrensunterlagen einen Termin mit der zuständigen

Dienststelle.

Telefon: 02247- 3030 bzw. 02247- 303- 231 oder 02247- 303- 313

E-Mail: planung@neunkirchen-seelscheid.de

Innerhalb der o. g. Auslegungsfrist können zu dem entsprechenden Verfahren von jedermann Stel-

lungnahmen bei der vorgenannten Stelle (bspw. auch per E-Mail an planung@neunkirchen-

 

seelscheid.de) abgegeben werden. Nach Ablauf der Auslegungsfrist entscheidet der Rat der Gemein-
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de Neunkirchen-Seelscheid in öffentlicher Sitzung über die eingegangenen Stellungnahmen. Das Er
gebnis wird mit Angabe der Entscheidungsgründe nach dem Änderungsbeschluss mitgeteilt.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und Bestandteil der ausgelegten 

Unterlagen: 

• vereinfachte Artenschutzrechtliche Prüfung vom 04.07.2023 
• landschaftspflegerische und naturschutzrechtliche Belange mit Aussagen zu: Maßnahme zur Ver

meidung von Lichtverschmutzung, Vermeidung von Vogelschlag an Glasfassaden

Soweit Bezug genommen wird auf technische Regelwerke, VDI-Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie 
Richtlinien anderer Art, so werden diese zur jedermanns Einsicht bei der v.g. auslegenden Stelle be
reitgehalten. Hier kann man sich auch über die Ziele und Zwecke sowie wesentlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten lassen.

Gemäß§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemein
de Neunkirchen-Seelscheid deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren In
halt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.

Die öffentlichen Verfahrensunterlagen sind zusätzlich gemäß § 4 Absatz 2 BauGB auf der Internet

seite der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid wie folgt eingestellt: 

https:ljwww.nk-se.de/wirtschaft-und-gemeindeentwicklung/bauleitplanung/beteiligungsverfahren/

Bekanntmachungsanordnung: 

Hiermit wird der vorstehende Beschluss ortsüblich bekannt gemacht. Die ortsübliche Bekanntma
chung erfolgt durch Aushang am Rathaus der Gemeinde in Neunkirchen und am Eingang der Ge
meindebücherei/Bürgerbüro in Seelscheid (Bekanntmachungstafeln) gemäß § 16 der Hauptsatzung.

Übereinstimmungsbestätigung: 

Gemäß § 2 Absatz 3 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der
Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Ausschusses für Planen, Bauen und
Wohnen vom 16.08.2023 übereinstimmt und nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden
ist.

Neunkirchen-Seelscheid, den 31.08.2023
. Die Bürgermeisterin

Berk�
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Projekt - Nr. 515/22

Projekt: Bebauungsplan Nr. 23 S “Kurtsiefen”

8. Änderung

Gemeinde: Neunkirchen - Seelscheid
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